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Editorial
Willkommen zur 76. Ausgabe des EBU-Newsletters.
Der EBU-Vorstand kam vom 02.-03. Oktober 2010 in Helsinki (Finnland) zusammen. Die 9. EBU-Generalversammlung steht auf seiner Tagesordnung ganz oben. Sie wird in der ersten Oktoberwoche 2011 in Fredericia (Dänemark) stattfinden. Das Organisationskomitee arbeitet bereits fieberhaft daran, bestmögliche Voraussetzungen für ein gutes Gelingen der Versammlung zu schaffen. 

Die EBU entwirft als Teil ihrer neuen Kommunikationsstrategie ein neues Logo, eine neue Website und eine Infobroschüre, die ihr Gesamtbild als Institution erheblich verbessern sollen. Über die Entwicklungen hierzu werden wir in kommenden Ausgaben unseres Newsletters berichten. 

In dieser Ausgabe werden die Leser über die Campagne zur Beendigung des "Büchermangels" auf den neusten Stand gebracht. Die Unterzeichnung der EU-Absichtserklärung ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, jedoch wird die EBU sich weiterhin für einen rechtlich bindenden Vertrag einsetzen, der einen grenzübergreifenden Austausch bereits zugänglicher Werke ermöglicht. Bei den Campagnen der EBU steht die Verordnung über den Kraftomnibusverkehr ebenfalls an vorderster Front. Die Mitgliedsstaaten sträuben sich noch sehr dagegen, die Bedürfnisse Behinderter mit an Bord zu nehmen, wodurch eine aktive Lobbyarbeit der EBU-Mitglieder mehr denn je nötig ist.

Das Seminar zum Projektende von Passemploi wurde erfolgreich in Paris (Frankreich) vom 24.-25. September abgehalten. Lesen Sie hier mehr.
Der Winter steht vor der Tür, und es dauert nicht lange, bis die ersten Schneefälle und frost uns erwarten. Leider hat dies auch eine noch stärker eingeschränkte Mobilität von Menschen mit Sehbehinderung zur Folge. Wieso probieren Sie da nicht einmal Schuhketten aus? Sie scheinen gut zu funktionieren. 
Belgien hat sich unserer Liste regelmäßiger Beitragsspender für den Abschnitt „Aus den Ländern“ angeschlossen. Wir hätten gerne mehr davon. Dieser Abschnitt bietet eine Fülle von Informationen über nationale Initiativen und zu Best-Practice. Die behandelten Themen reichen dabei von barrierefreien Geldautomaten in Belgien, über Low-Vision-Beratung in Deutschland, bis hin zur Einführung Leiser Autos in Irland.

In Unserem Special geht es um gute Beschilderung für Menschen mit einer Sehbehinderung. Wir geben die Ergebnisse einer Studie bekannt, die von ANEC (die europäische Stimme der Verbraucher bei Normungsfragen) finanziert wurde.
Viel Spaß beim Lesen !
Mokrane Boussaïd, 

Direktor des EBU-Büros
Ihre Meinung zu Inhalt und Gestaltung des “EBU-Newsletter“ bitte an folgende Email-Anschrift senden: ebu@euroblind.org 
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EU UPDATE

Update zum Thema Urheberrecht
Von Dan Pescod, 

Koordinator für europaweite und internationale Campagnen und Barrierefreiheit, 

Royal National Institute of Blind People
Internationales urheberrecht 

Wie Sie wissen hat die WBU über die letzten eineinhalb Jahre die Regierungsvertreter beim Ständigen Komitee für Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (SCCR) aufgefordert, den vorgeschlagenen Vertrag der WBU zu unterstützen, der formell auf dem SCCR im Mai 2009 von den Regierungen Brasiliens, Ecuadors und Paraguays eingebracht wurde. 

Im Namen der WBU/EBU waren Chris Friend und Dan Pescod bei den Generalversammlungen der WIPO im September anwesend. Zu Beginn der Sitzung konnten unsere Freunde aus der Musikindustrie etwas Zeit für Stevie Wonder einschieben, der eine sehr eindrucksvolle Rede gehalten hat (Webcast unter: 

http://www.wipo.int/about-wipo/en/assemblies/webcasting.html). 

Dabei konnte Herr Wonder nicht deutlich genug machen, dass genau jetzt die Zeit für ein rechtlich verbindliches Abkommen der WIPO ist, und dass die Versammelten Länder mit dem Abfassen vorankommen sollten. Er Versprach ihnen ein kostenloses Konzert, sobald sie ihre Arbeit beendet hätten!

Wir hoffen, dass in jener Woche das Fundament für eine erfolgreiche einwöchige WIPO-SCCR-Sitzung am 8. November gelegt wurde, auf welcher wir unterstützende Worte der Mitgliedsstaaten zur Schaffung eines neuen, internationalen Gesetzes mit Substanz füllen wollen.

EU-Urheberrecht

Die EBU war bei weiteren Sitzungen des "Stakeholderdialogs” des Referats Urheberrecht der Europäischen Kommission anwesend. 

Die Gruppe traf sich zuletzt am 14. September 2010. Zum ersten Mal begrüßten wir auch den Vorsitzenden der Europäischen Vereinigung für Dyslexie (EDA), Michael Kalmar, sowie Pablo Zamith von Braillenet. 

Wir diskutierten den ersten Entwurf für einen Projektplan und das Budget, mit dem wir das erste Jahr der Projektumsetzung finanzieren wollen. Wir berieten uns auch über den Akkreditierungsprozess von Organisationen, die als sog. “anerkannte Vermittler” agieren sollen. (Anerkannte Vermittler sind Organisationen, die Lesebehinderten Menschen Bücher in zugänglichen Formaten zur Verfügung stellen und denen die Verlage bei der Ausführung dieser Aufgabe Vertrauen, da sie ihre kommerziellen Interessen nicht beschneiden). 

In Gegenwart des Kommissars für den Binnenmarkt Barnier unterzeichneten die am Vertrag beteiligten Parteien, darunter die EBU und die EDA, am Abend des 14. September die Absichtserklärung. Michael Kalmar und Lord Colin Low von Dalston, Präsident der EBU, hielten im Namen der EDA und der EBU eine Rede. Lord Low unterstrich dabei, dass dieses Abkommen keinesfalls die Notwendigkeit eines international rechtlich bindenden Gesetzes außer kraft setzt, auch wenn es durchaus positiv ist. Zudem sollte sich ein solches Gesetz an dem Vertrag orientieren, den die Weltblindenunion für die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) ausgearbeitet hat. 

Weiteres dazu finden Sie auf folgender Webseite unten, einschließlich unterschiedlicher Sprachversionen der Absichtserklärung:

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#otherdocs
Zum Weltalphabetisierungstag am 8. September haben wir bei der EBU eine gemeinsame Pressemitteilung mit der EDA veröffentlicht (Siehe Hauptseite der EBU-Website). Fotos der Veranstaltung finden Sie über folgende Links: 

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photo.cfm?id=4974&sitelang=fr 

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photo.cfm?id=4974&sitelang=fr
http://picasaweb.google.nl/kkrikhaar/MoUSigning#
Frühstück beim Europäischen Parlament zur Vorstellung der Absichtserklärung

Am 15. September nahmen viele Mitglieder des "Stakeholderdialogs" an dieser Veranstaltung teil, welche von der Gruppe der Rechteinhaber, IFRRO, organisiert wurde. Sie gab uns nicht nur die Gelegenheit, Europaabgeordneten das Abkommen über eine Absichtserklärung vorzustellen, auch konnten wir ein wenig über Vorzüge rechtlich bindender Mittel diskutieren, die uns bei der Bekämpfung des Büchermangels helfen sollen. Offizieller Gastgeber des Treffens war der italienische Europaabgeordnete Berlinguer, auch wenn er nicht persönlich daran teilnehmen konnte. Am 18. Oktober Treffen wir uns mit der Belgischen Präsidentschaft, um diese Initiative zu diskutieren und um finanzielle Unterstützung zu bitten. 

Zugang zum Fernsehen 

Fernsehen ist ein wichtiger Teil der heutigen Kultur. Blinde und sehbehinderte Menschen möchten, wie jeder andere auch, fernsehen und Teil dieser Kultur sein. Beim digitalen Fernsehen (DTV), welches nun Standard ist, werden die Informationen, innerhalb welchen der Zuschauer navigieren kann, auf dem Bildschirm angezeigt. Beispielsweise werden durch Wörter auf dem Fernsehbildschirm Programminformationen angezeigt, und man kann zwischen Fernsehsendern wechseln.  Dies stellt für Blinde und Sehbehinderte eine beträchtliche Barriere dar. 

Aufgrund dieser Barriere haben wir über die vergangenen Monate mit DigitalEurope zusammengearbeitet, um ein europaweites Referenzdokument aufzusetzen, in welchem Richtlinien darüber festgelegt sind, wie Informationen auf dem Bildschirm für Blinde und Sehbehinderte von Fernsehgeräten gesprochen werden. Dieses Dokument für Nutzeranforderungen wird der Fernsehindustrie dabei helfen, europaweit zugängliche Fernsehgeräte zur Verfügung zu stellen.

Das Letzte Treffen dieser Art fand am 30. September, mit freundlicher Unterstützung der ONCE, in Madrid statt.

Es war sehr konstruktiv. Insbesondere haben wir und DigitalEurope uns wie folgt verständigt: 

· Der Zugang zum elektronischen Programmführer (EPG) per Sprachausgabe ist für Blinde und Sehbehinderte unerlässlich und muss daher als Mindestanforderung in das Dokument aufgenommen werden

· DigitalEurope wird die Spezifikation bis Ende Oktober in einem zur Standardisierung und Verbreitung geeigneten Format zur endgültigen Unterzeichnung durch Nutzergruppen fertig stellen.

· Es wird ein weiteres Treffen am 29. November 2010 geben, wo an dem Dokument gearbeitet wird
· Nach der endgültigen Unterzeichnung werden die Nutzeranforderungen an relevante Standardisierungsorganisationen übermittelt

· DigitalEurope wird auch eine technische Spezifikation entwickeln. Dieses Dokument definiert wie digitale Fernsehgeräte beschaffen sein müssen, damit der Receiver ein Interface für Sprachausgaben von Drittanbietern bereitstellt. DigitalEurope wird diese Spezifikation den entsprechenden Standardisierungsorganisationen kurz nach Übermittlung des Dokuments für Nutzeranforderungen zur Standardisierung vorlegen.

Treffen mit Kommissar Barnier

Der französische Blindenbund, CFPSAA, bekam die Gelegenheit zu einem Treffen mit dem französischen Kommissar für den Binnenmarkt Barnier, das am 8. Oktober stattfand. Sowohl Delegierte des CFPSAA als auch der EBU, einschließlich Philippe Chazal, Präsident der Kommission für Rechte der EBU, Lord Low und Rodolfo Cattani, Präsident der EBU-Verbindungskommission zur EU nahmen teil. Diskutiert wurden Barrierefreiheit, Zugang zu Industrieprodukten, Urheberrecht und das geplante “EU-Binnenmarktgesetz”. 

Das Treffen war sehr konstruktiv. Wir verständigten uns darauf, schriftliche Erklärungen zu technischen Lösungen für Blinde und Sehbehinderte zu übermitteln, sowie weitere Gedanken dazu, wie eine Gesetzgebung der EU im Bereich “EAccessibility” aussehen könnte. 

Auch wenn dies außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs liegt, nahm Herr Barnier unsere Bedenken über Finanzmittel für die EBU im Rahmen des “Progress” Programms zur Kenntnis, ebenso wie die Möglichkeit, den Zugang zu Industrieprodukten durch die Vorgeschlagene Richtlinie zur Gleichbehandlung anzugehen. 

Barnier war auch interessiert daran sicherzustellen, dass die EU den Austausch von Büchern in zugänglichen Formaten innerhalb der Mitgliedsstaaten erleichtert. Er wird dahingehend auch einen entsprechenden Vorschlag bei der EU einreichen.
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Fahrgastrechte in der EU-Verordnung über den Kraftomnibusverkehr
Von Carine Marzin,

Europäische Kampagnen Officer
Royal National Institute of Blind People
Das Schlichtungsverfahren zur Verordnung über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr ist in vollem Gange. Es finden bereits informelle Gespräche zwischen dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat statt, um einen Kompromiss zu erzielen. Jedoch bleiben zwischen beiden noch viele Unstimmigkeiten. Die Europaabgeordneten und die Mitgliedsstaaten können sich nicht auf den Geltungsrahmen der Verordnung einigen. Die Mitgliedsstaaten möchten diesen auf Fernreisen beschränken, während das Parlament auch die Fahrgastrechte bei regionalen Reisen verbessern möchte. Die EBU hat bei den Mitgliedsstaaten und dem Verhandlungsteam des Parlaments Lobbyarbeit betrieben, um zu gewährleisten, dass bestimmte Schlüsselvoraussetzungen, wie etwa das Recht auf Zugang zum Verkehr, das Recht auf Assistenz und das Recht auf den Zugang zu Reiseinformationen für alle Verkehrsmittel Gelten, einschließlich dem Regionalverkehr. Die EBU hat ebenfalls dahingehend Lobbyarbeit betrieben, dass der Absatz über die Verpflichtung zu Schulungen für Busfahrer zum Thema Behinderung in der Verordnung bestehen bleibt. 
 

Die Verhandlungen werden sicher sehr schwierig und dauern wahrscheinlich bis zum Jahresende an, so dass die EBU den Druck auf die Mitgliedsstaaten und weitere Verhandlungspartner aufrechterhalten wird, damit man sich an das Versprechen für den gleichberechtigten Zugang zum Verkehr erinnert, ein Versprechen, dass die EU bei der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 gegeben hat.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

EBU-Kindergruppe
Die Kindergruppe der EBU hat ihre arbeit aufgenommen, und der erste Schritt war die Ernennung einer landesweit verantwortlichen Schlüsselperson, da ein solides Netzwerk engagierter Menschen für die Fortführung des Aktionsplans der Gruppe wichtig ist. Da die Anliegen von Kindern ein neuer Bereich innerhalb der EBU sind ist es wichtig, mit der Entwicklung eines Netzwerks zu beginnen, um so Diskussionen anzuregen und weitere Aspekte des Aktionsplans umzusetzen. 

Im Juni hat die Gruppe bei der EBU zur Ernennung innerhalb der Mitgliederorganisationen aufgerufen, damit sie zu einem derartigen Netzwerk beitragen können. Als Ergebnis dieses Aufrufs sind 13 repräsentierte Länder hervorgegangen. Es ist noch möglich, eine landesweit agierende Schlüsselperson zu benennen. Falls Sie sich uns in diesem Bereich anschließen möchten, schicken Sie eine E-Mail mit den Kontaktdaten der von Ihnen ernannten Person an das Büro der EBU.

Die landesweit verantwortliche Schlüsselperson soll als eine Verbindung zwischen der EBU-Kindergruppe und den Mitgliederländern der EBU fungieren. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, als Informationsquelle für die Belange von Kindern und Eltern zu dienen, beispielsweise durch die Beantwortung kurzer Umfragen. Wir haben einen Fragebogen erstellt, der innerhalb aller Mitgliedsländer der EBU verteilt wurde. Über die Ergebnisse des Fragebogens möchten wir uns ein so umfassendes Bild wie möglich über die Gesamtsituation in Europa machen.  Dadurch erhalten wir Informationen und Material, mit dem wir Arbeiten können, sowie Ideenanstöße und Ansätze, die zum Nachmachen anregen und als Inspirationsquelle dienen können.

Die Kindergruppe hat sich darauf verständigt, ihren Aktionsplan auf drei Hauptthemen zu Konzentrieren:

1. Ausloten von sportlichen und außerschulischen Aktivitäten, die blinden und sehbehinderten Kindern in Europa zur Verfügung stehen.

Oft haben blinde und sehbehinderte Kinder mit körperlichen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, und dies schon viel früher, als ihre sehenden Altersgenossen. Dies liegt hauptsächlich an Bewegungsmangel, Fehlhaltungen und ihren Essgewohnheiten. Im Allgemeinen sind die Eltern der Auffassung, dass blinden und sehbehinderten Kindern nicht genügend Möglichkeiten der sportlichen Betätigung oder außerschulischer Freizeitaktivitäten offen stehen.  Die Kindergruppe wird die aktuelle Situation/Aktivitäten ausloten und analysieren, die in den Mitgliedsländern der EBU angeboten werden, woraus anschließend ein Bericht mit Vorschlägen für einen Folgeplan erstellt wird.

2. Sommercamps für Kinder.

Die Kindergruppe wird auch die Sommercamps untersuchen, die in den Mitgliedsländern der EBU organisiert werden. Daraus soll anschließend eine Checkliste oder Materialsammlung zur Organisation von barrierefreien Sommercamps für blinde und sehbehinderte Kinder erstellt werden.

3. Bildung eines landesweiten Netzwerks verantwortlicher Schlüsselpersonen (wie oben beschrieben).
Die Kindergruppe wird ein Netzwerk relevanter Personen innerhalb jeder Organisation der EBU bilden, um den Befragungs- und Untersuchungsprozess (Siehe Punkte 1 und 2 des Aktionsplans) leichter und effizienter zu machen.

Es ist hierbei von großer Wichtigkeit, sich auf Themen zu konzentrieren, die für das Großziehen von blinden und sehbehinderten Kindern unabdingbar sind, und zwar so, dass ein Maximum an Möglichkeiten, sozialer Kompetenz und körperlichem Wohlbefinden erreicht wird. Daher wurden die Bereiche Sport, körperliche Aktivitäten und weitere Hobbys, die unter “Freizeit- und außerschulischen Aktivitäten“ zusammengefasst sind als Themen identifiziert, auf die sich die Kindergruppe konzentrieren möchte.

Die Kindergruppe glaubt, dass wir uns immer bewusst machen müssen, worum es bei unserer Arbeit letztlich geht: nämlich um die Rechte der Kinder auf ein erfülltes Leben, mit allen Möglichkeiten, die Kindern ohne Sehbehinderung geboten werden. Die Kinderrechtskonvention, sowie die UN-Behindertenrechtskonvention, wobei letztere einen Artikel über die Rechte behinderter Kinder umfasst, erwähnen beide die Bereiche Sport und Freizeitaktivitäten als solche, in denen Gleiche Rechte und Möglichkeiten gelten.

Die Kindergruppe freut sich bereits auf diese Arbeit und auf die Vorstellung der Ergebnisse. Wir freuen uns auf Ihre Hilfe und danken Ihnen schon jetzt im Voraus!
Inga Dora Gudmundsdottir

Koordinator, EBU-Kindergruppe
Email: ingadg@hotmail.com
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Das Abschlussseminar zu PASSEMPLOI
Das PASSEMPLOI-Projekt, welches im Dezember 2008 begann und die Verbesserung für Beschäftigungs- und Karrierechancen für Blinde und Sehbehinderte zum Ziel hatte, neigt sich langsam dem Ende zu. Projektpartner waren verschiedene Organisationen, die mit Blinden und Sehbehinderten in Frankreich, Italien und der Slowakei gearbeitet haben, und das Projekt ist Teil des „Leonardo da Vinci“ Programms der Europäischen Kommission. Das Abschlussseminar mit dem Titel “Sehbehinderung und Beschäftigung: Zusammen erfolgreich sein” fand am Freitag, dem 24. und Samstag, dem 25. September 2010 in Paris statt. Es wurde von der Europäischen Blindenunion (EBU) organisiert. Trotz einiger Schwierigkeiten, ausgelöst durch einen landesweiten Streik am Vortag des Seminars, der die Reisepläne einiger Teilnehmer umwarf, nahmen 19 Länder teil.

Das Seminar begann am Freitagmorgen im Hauptsitz des Vision Institute, nahe der Place de la Bastille in Paris. Nach einleitenden Reden von Vincent Michel, Präsident des Französischen Blindenbunds (FAF) und Unn Ljoner Hagen, Vorstandsmitglied der EBU, stellte Celine Chabot, Projektkoordinatorin des FAF, die Hintergründe für das Projekt näher vor.

Die morgendliche Sitzung ging mit Fred Reid, Mitglied der EBU-Kommission für Rehabilitation, Fortbildung und Beschäftigung weiter, der seinen Bericht  „die Verborgene Mehrheit vorstellte. Ihm folgten Erläuterungen der verschiedenen Projektpartner über die Beschäftigungssituation in den jeweiligen Ländern, eine Analyse der Schwierigkeiten, die während des Projekts auftraten, und abschließend, als es auf das Mittagessen zuging, eine Ergebnisanalyse.

Nach einem wohlverdienten Mittagessen ging es mit dem Seminar in Form von Präsentationen zu den Ergebnissen, sowie einem Frage-Antwort-Teil des Publikums weiter. Den Tag beschlossen wir mit einer Diskussion über die Zukunft der Module, die während des Projekts entwickelt wurden.

Die Samstagssitzung fand in den Räumen des FAF statt, in der Nähe des Eifelturms gelegen. Drei interaktive Gespräche am runden Tisch wurden abgehalten, mit Frage- und Antwortteilen aus dem Publikum. Die Themen der Gespräche am runden Tisch lauteten:

1. Beziehungen bei der Integration von blinden und sehbehinderten Menschen in ein Team pflegen, vorgestellt von Peter Rodney vom IBOS-Institut in Dänemark.

2.  Zugang zu Trainings- und Fortbildungskursen für Blinde und Sehbehinderte, vorgestellt von Elvire Sampedro, leitender Lehrer am Armand Guillaumin Fortbildungsinstitut, Frankreich.
3. unternehmen, vorgestellt von Franck Pruvost, unabhängige Gewerkschaft behinderter Arbeitnehmer in Frankreich.
Die Frage-Antwortrunden waren lebendig und sehr anregend, und es wurden viele Kontakte geknüpft. Es fand ein reger Erfahrungsaustausch statt. Der Dialog war sehr bereichernd und brachte für die Zukunft viel ein. Die Abschlussrede wurde von Ulrika Norélius gehalten, Vorsitzende der Kommission für Rehabilitation, Fortbildung und Beschäftigung der EBU.

Wenn man sich während der Sitzungen im Raum näher umsah, war eines doch sehr bezeichnend; Die Teilnehmer, egal ob blind, sehbehindert oder sehend, wurden alle durch ein Thema vereint und bildeten sozusagen einen Querschnitt der gesamten Gesellschaft ab. Männer und Frauen, Jugend und Erfahrung aus einer Vielzahl von Kulturen, kamen zu einem positiven Ideen- und Erfahrungsaustausch zusammen. Dieser Kontakt zu Menschen spiegelt, zusätzlich zu den vielen anderen Ergebnissen, den Nutzen des PASSEMPLOI-Projekts wider. Das Seminar war sehr erfolgreich, und der Dank für ihre harte Arbeit geht an all jene, die es organisiert haben.

Zusammenfassungen der Beiträge und weitere Dokumente werden auf folgender Seite veröffentlicht:

http://www.euroblind.org/fichiersGB/passemploi.html,

sowie auf der Webseite des Projekts unter 

http://www.faf.asso.fr/passemploi/Accueil
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Schuhketten – Schritt zur Unabhängigkeit 

Von Peter Wilkins,
Sekretär der EBU-Kommission für Mobilität und Transport
Im Nordwesten Englands gab es in der Weihnachts- und Neujahrszeit 2009-2010 mehr Schnee und eis als gewöhnlich.  Dies ging sogar so weit, dass ich nahezu ans Haus gefesselt war.

Ich bin vollblind und im Umgang mit dem Langstock sehr sicher, jedoch machte es mir die Menge an Eis beinahe unmöglich, alleine zu gehen. Besonders wurde dies dadurch erschwert, dass es in meiner Heimatstadt Stockport sehr hügelig ist.

Über zwei Wochen musste ich mir, wenn ich einkaufen wollte, ein Taxi rufen und den Fahrer bitten, direkt zu mir an die Tür zu kommen und mich zum Taxi zu begleiten.   Wenn ich nur in ein Geschäft gehen musste, bat ich ihn auf mich zu warten und mich zurück nach Hause zu bringen.   Wenn ich in mehrere Geschäfte musste, rief ich mir für die Rückfahrt noch ein Taxi.

Dann bot mir eine Sehende Freundin an, Schuhketten zu besorgen.   Als sie sie zu mir nach Hause brachte war ich mir unsicher darüber, wie gut sie sein würden.  Sie haben einen elastischen Riemen, der an der Vorderseite des Schuhs befestigt wird, sowie einen für die Rückseite und seitlich. Unterhalb des Schuhs befinden sich dann kleine Metallspiralen an Ferse und Schuhsohle.

Ich habe die Ketten an meinen Schuhen befestigt, und die Dame ging mit mir nach draußen. Wir gingen einen steilen Hang hinunter, dann über die Straße, und wir hatten keine Schwierigkeiten damit, auf vereiste Stellen zu treten.

Später bin ich dann alleine hinausgegangen und war so erstaunt darüber, wie sicher ich mich gefühlt habe. Auf der Webseite des Verkäufers für die Schuhketten stand zu lesen, dass ich mich so sicher wie eine Bergziege fühlen würde.   Da ich im Januar die Schuhketten für einige Wochen unter sehr schwierigen Wetterbedingungen getestet habe kann ich diese Aussage nur bestätigen.

Wenn es diesen Winter wieder Eis und Schnee gibt weiß ich, dass ich mit den Schuhketten sicher bin und über Eis laufen kann als wäre es Kies. Ich kann diese Ketten nur wärmstens empfehlen.

Es gibt viele Händler und Hersteller von Schuhketten, also wäre es, statt Ihnen sämtliche Hersteller in Liverpool, wo meine herkamen, zu nennen, einfacher, wenn Sie interessiert an Schuhketten Sind nach dem Begriff "Schuhketten" zu googeln, dort werden Sie sicher fündig.

Eine Anmerkung, die ich Ihnen auf den Weg geben möchte ist, dass es bei einigen Bodenbelägen in Kaufhäusern und Banken sehr rutschig werden kann, also führen Sie keine ruckartigen Bewegungen aus, wenn Sie Schuhketten tragen.
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AUS DEN LÄNDERN 
Belgien
Zugängliche Bankdienstleistungen, Beispiel aus Belgien
Am 15. Oktober 2010 organisierte der Belgische Blinden- und Sehbehindertenverband eine Veranstaltung über die Zugänglichkeit von Bankdienstleistungen für Blinde und Sehbehinderte.  Zu diesem Anlass hat die BNP Paribas Fortis Bank die ersten barrierefreien Geldautomaten eingeweiht (ATM).

Bis Ende 2010 sollen 10 Geldautomaten barrierefrei gemacht werden, zwei Monate später, also bis Januar 2011, sollen es 600 werden. Bis zu diesem Zeitpunkt haben nur Kunden der BNP Zugang zu diesem Service.  Von April 2011 an werden alle die barrierefreien Geldautomaten nutzen können. Dies sollte anderen Banken ein Signal setzen, diesen Beispiel von Good-Practice zu folgen. Der Blinden- und Sehbehindertenverband bleibt mit dem Belgischen Bankenverband in Kontakt. 


Harry Geyskens
Belgischer Blinden- und Sehbehindertenverband 
Georges Henri Avenue 278
B-1200 Brüssel
Tel. + 32 2 732 53 24
Fax + 32 2 735 64 53
Email: bcbs.cbpam@skynet.be
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Deutschland
1. Projekt „Beratungsdienst Auge“ des DBSV

Sehbehinderung infolge bedrohlicher Augenerkrankungen kann jeden jederzeit treffen, häufig aber ältere Menschen. Für die Betroffenen ändert sich ihr Leben dadurch grundlegend. Sie haben viele Ängste, Zweifel und Fragen wie bspw.: Muss ich mich damit abfinden oder gibt es noch wirksame Behandlungsmöglichkeiten? – Bin ich jetzt ständig auf fremde Hilfe angewiesen oder kann ich trotzdem noch bzw. wieder lesen, den Haushalt bewältigen, meinen Arbeitsplatz ausfüllen, mobil sein, soziale Kontakte pflegen? – Was kann mir helfen selbständig zu bleiben und Nachteile auszugleichen?  – Welche Ansprüche habe ich diesbezüglich und wer ist zuständig?
Vorrangig an diesen Personenkreis wendet sich das Projekt „Beratungsdienst Auge“, das im Mai 2010 gestartet ist. Wir wollen eine unabhängige und ganzheitliche Anlaufstelle schaffen, die auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit nachlassendem Sehvermögen eingestellt ist, ihnen Aufklärung, Beratung, Unterstützung, Begleitung und Betreuung bietet, eine Schnittstelle zwischen den professionellen Hilfesystemen bildet und ihre Interessen vertritt. Natürlich stehen die Angebote auch allen anderen von Sehbehinderung betroffenen Menschen, deren Angehörigen, Betreuern und sonstigen Interessierten offen.
Im ersten Schritt wird der Beratungsdienst Auge als koordinierender bundesweiter Dienst beim DBSV mit den Schwerpunkten Beratung, Information, Vernetzung und Interessenvertretung aufgebaut. Hier sind zwei Mitarbeiterinnen mit 1,5 Stellen tätig.

Betroffene sollen jedoch in erster Linie direkt vor Ort Rat und Unterstützung durch die Blinden- und Sehbehindertenselbsthilfe erhalten und sich mit anderen Menschen austauschen können, die ähnliche Probleme haben. Deshalb initiieren die Mitarbeiterinnen des Beratungsdienstes beim DBSV den flächendeckenden Aufbau bzw. Ausbau von regionalen und lokalen Aufklärungs-, Beratungs-, Unterstützungs- und Hilfeangeboten und unterstützen alle dahingehenden Aktivitäten in den Landesverbänden.
Dazu werden von März 2011 bis Februar 2013 in mindestens zwei Modellregionen Pilotprojekte durchgeführt. Die dort gewonnenen Erkenntnisse, positiven Beispiele und Erfahrungen sollen der flächendeckenden Einführung des Beratungsdienstes Auge im Anschluss daran dienen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Angelika Ostrowski,                                      Email: a.ostrowski@dbsv.org                                                                                Tel: +49 30 28 53 87-287
2. Woche des Sehens 2010 in Deutschland 

Die „Woche des Sehens“ macht seit dem Jahr 2002 auf die Bedeutung guten Sehens, die Ursachen vermeidbarer Blindheit sowie die Situation blinder und sehbehinderter Menschen in Deutschland und in den Entwicklungsländern aufmerksam. Schirmherrin der Initiative ist die bekannte Fernsehjournalistin Gundula Gause. „Augen im Blickpunkt“ war das Motto der neunten Woche des Sehens vom 8. bis 15. Oktober, mit dem acht Partnerorganisationen, unter ihnen der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband,  mit bundesweiten Aktionen auf vielfältige Weise auf die Themen Augengesundheit, Blindheit und Sehbehinderung aufmerksam machten. 

Früherkennung von (Augen-)Krankheiten, Steigerung der Lebensqualität trotz nachlassender Sehkraft sowie Verbesserung weltweiter Vorbeugungsmöglichkeiten waren die Leitthemen der acht Partnerverbände. Die Selbsthilfe stellte ihre vielfältigen Angebote vor und informierte über Serviceleistungen und Reha-Möglichkeiten. Die Veranstaltungen reichten von Vorträgen und Hilfsmittelausstellungen über Tage der offenen Tür, begehbare Augenmodelle, eine „sinnliche“ Theatervorführung und verschiedene Dunkelerlebnisse bis zu künstlerischen Darbietungen, Hörfilmvorführungen und „Augenspaziergängen“. Die Veranstalter wurden durch ein Plakat mit verschiedenen Sehbehinderungssimulationen, einem Hörfunk-Spot sowie weiteren Materialien unterstützt. 

Hintergrundinformationen sowie Bild- und Audiomaterial unter: www.woche-des-sehens.de
Weitere Informationen von Petti West, 

Koordinatorin der „Woche des Sehens“
Tel: +49 30 28 53 87-280 
Email: p.west@woche-des-sehens.de
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Frankreich

Informationswoche über Sehbehinderung
Der Französische Blinden- und Sehbehindertenverband (CFPSAA) organisierte vom 27. September bis zum 1. Oktober eine Informationswoche über Sehbehinderung, und dies schon zum zweiten Mal. Sie begann mit einem Tag der offenen Tür in allen Führhundschulen und wurde durch sechs Pressekonferenzen zu für Blinde und Sehbehinderte relevanten Themen fortgesetzt: Zugang zu Verkehrsmitteln, Beschäftigung, neue Technologien im Alltag, medizinische Forschung, Regelschulen und Universitäten integrieren und der Zugang zu Büchern und Lektüre heute.

Zu diesem Anlass hat der CFPSAA einen Leitfaden über den Zugang zu Verkehrsmitteln für Blinde und Sehbehinderte, in Zusammenarbeit mit dem SNCF und RATP, dem landesweiten Bahnbetreiber und der Pariser Metro, veröffentlicht. Dieser Leitfaden bietet eine Vielzahl von Ratschlägen und Empfehlungen zu Good-Practice, um Entscheidungsträgern die Anpassung konkreter Projekte an die Bedürfnisse Blinder und Sehbehinderter zu ermöglichen. Er kann über folgenden Link heruntergeladen werden (nur Französisch): www.cfpsaa.fr/accessibilite/18recueil_transport/
.

Weitere Informationen erhalten Sie unter presidence@cfpsaa.fr
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Irland
Irischer Blindenverband NCBI fordert Mindeststandards für Geräusche bei Elektroautos

Der NCBI Forderte vom Ministerium für Umwelt, Erbe und lokale Regierungen die Umsetzung von Mindeststandards für Geräusche von Elektroautos zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit.

Der NCBI sagte, es müsse Gesetze geben, die Fahrzeughersteller und –Importeure verpflichten, Geräuschtechnologien mit Mindestkriterien und standardisierten Geräuschen einzusetzen, ähnlich der Standards, auf welche man sich in den USA mit Fahrzeugherstellern bereits verständigt hat.

Auch empfiehlt der NCBI das Training und mehr öffentliche Aufmerksamkeit für folgende Gruppen: 

· Blinde und sehbehinderte Menschen und solche, die Probleme bei der Mobilität haben, wie z.B. Senioren. 

· Fahrer von Elektro- oder Hybridautos, damit sie die Schwierigkeiten besser Verstehen, die sich durch solche Fahrzeuge für blinde und sehbehinderte, sowie andere Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ergeben könnten.

· Die Öffentlichkeit, die von Mindeststandards für Geräusche profitieren könnte. 

Der Leiter des NCBI, Des Kenny, sagte, dass man keine gravierenden Veränderungen beim Design von Elektroautos wolle, sondern lediglich Hörbarkeit und ein Standardgeräusch bei Fahrzeugen fordere. 

“Externe Klangtechnik macht alle Fußgänger auf Elektroautos aufmerksam und erhöht die Sicherheit, insbesondere für blinde und sehbehinderte Fußgänger, wobei die Fahrzeuge zugleich ihre Umweltfreundlichkeit beibehalten. Wir unterstützen die Nutzung grüner Fahrzeuge, da sie für die Brennstoffökonomie und bei der Verringerung von Emissionen eine wichtige Rolle spielen.” 

Weiterhin erklärte der NCBI, dass Bedenken bei der Sicherheit bestünden, da Blinde und Sehbehinderte sich bei Straßenüberquerungen Stark auf ihr Gehör verlassen und die Geräusche von herannahendem Verkehr als Signal nutzen, um festzustellen, wann eine Überquerung sicher möglich ist.  Allgemein werden in der Öffentlichkeit unterbewusst auch ähnliche Signale verwendet, um sie auf mögliche Gefahren hinzuweisen und für ihre eigene Sicherheit zu sorgen. 

Beim Unterricht in Orientierung und Mobilität lernen blinde und sehbehinderte Fußgänger auf Geräusche von Automotoren zu hören, um die Bewegung und Geschwindigkeit auszumachen, falls keine anderen akustischen Hinweise  wie audiotaktile Fußgängerampeln verfügbar sind. 

Untersuchungen zu Gefahren bei Elektroautos

Untersuchungen der Universität Kalifornien zeigen, dass Fußgänger in einigen Fällen oft nur eine Sekunde Zeit haben, um das Geräusch eines herannahenden Elektroautos akustisch auszumachen, wenn es mit sehr niedriger Geschwindigkeit fährt. Die Ergebnisse haben auch gezeigt, dass sich Elektroautos 60% näher am Fußgänger befinden müssen, um ihren Standort akustisch auszumachen, als dies bei Autos mit Verbrennungsmotor der Fall ist. 

Damit Autos sicher innerhalb der Umwelt interagieren können, muss ein Autogeräusch auf Folgendes Hinweisen: 

· Wie weit es von der wahrnehmenden Person entfernt ist,

· Seine Geschwindigkeit

· Zustand im Bezug auf Beschleunigung und Verlangsamung sowie

· Typ und Größe des Fahrzeugs.


Traditionelle Verbrennungsmotoren erzeugen ein bestimmtes Geräusch, das diese Hinweise gibt. Für bessere Sicherheit muss das Geräusch eines Elektroautos auch als solches erkennbar, dessen Geschwindigkeit und Entfernung auszumachen, sowie Typ und Größe bestimmbar sein (Bus, LKW oder Auto).

Beratung mit der Motorindustrie
Es bestehen Bedenken darin, dass Fahrzeughersteller und die irischen Importeure ihre eigenen, unverwechselbaren Klänge für bestimmte Marken haben wollen, was aufgrund der Klangvielfalt bei Fußgängern zu Verwirrungen führen könnte.  

Die Europäische Blindenunion (EBU), deren Mitglied der NCBI ist, hat sich mit zwei führenden Fahrzeugherstellern, nämlich Nissan und Renault, beraten, um herauszufinden, was sie im Bezug auf Geräusche bei ihren Elektroautos planen. 

Nissan gab der EBU eine Klangdemonstration bei Elektroautos der ersten Generation, die in Europa, Japan und den USA innerhalb der nächsten Monate auf den Markt kommen sollen. Drei Geräusche wurden nach Rücksprache mit der National Federation of the Blind (USA) und den Japanischen Blindenorganisationen in die Modelle integriert: ein Startgeräusch, ein langsames Motorgeräusch beim Starten und Beschleunigen, sowie für das Verlangsamen und Abbremsen und Schalten in den Rückwärtsgang.  

Renault führte der EBU einige Klangkombinationen vor. Sie müssen sich noch auf die genauen Geräusche festlegen, die verwendet werden sollen. Für die EBU steht fest, dass von beiden Fahrzeugherstellern noch viel Arbeit und Experimentieren nötig ist, um zu gewährleisten, dass ein eindeutiges Geräusch (oder mehrere) ausgewählt und ein Geräuschstandard entwickelt werden kann.

Aus irischer Sicht

Am 12. April 2010 kündigte die irische Regierung eine Zusammenarbeit mit dem Stromanbieter ESB und eine Allianz zwischen Renault und Nissan an, um Irland innerhalb Europas als Führer bei elektrischen Verkehrsmitteln zu positionieren. 

Sie beinhaltet die Entwicklung eines landesweiten Ladesystems für Elektroautos durch ESB, die Bereitstellung von Elektroautos durch die Renault-Nissan-Allianz ab 2011, sowie Anreize und politische Maßnahmen zur Weiterverbreitung und Nutzung solcher Fahrzeuge Seitens der Regierung. Käufer von Elektroautos können einen Zuschuss von 5000 € und eine Befreiung der Fahrzeuganmeldesteuer (VRT) von der irischen Regierung erhalten. 

Nissan wird auch sein neues Elektroauto mit Fließheck, den LEAF, Anfang 2011 in Irland ausliefern, und Renault bringt sein leichtes elektrisches Serienfahrzeug, den Kangoo Z.E., gegen Ende des Jahres 2011 auf den Markt. Die irische Regierung strebt eine Quote für Elektroautos von 10% bis 2020 an, und die Kooperation von Nissan-Renault sieht für Irlands Straßen bis 2011 2000 Elektroautos vor.

Der NCBI war erfreut zu erfahren, dass Nissan in seinen neuen Leaf ein Geräusch einbauen wird. Auch wenn die Bemühungen durchaus lobenswert sind beunruhigt uns jedoch, dass Nissan dem Autofahrer die Möglichkeit geben wird den Klang abzustellen, wodurch als Folge ein wichtiges Sicherheitsmerkmal für alle Fußgänger beseitigt wird. 

“Da für die Zukunft ein Anstieg von Elektroautos auf dem Markt zu erwarten ist, müssen wir die nötigen öffentlichen Sicherheitsvorkehrungen so früh wie möglich einführen. Dies dient sowohl dem Interesse der Fahrzeughersteller, als auch der Öffentlichkeit.”, schloss Des Kenny.

Gesetz zur Fußgängersicherheit der USA

Die USA haben das Thema Sicherheit von Fußgängern begrüßt, und ein Gesetz zur Verbesserung der Fußgängersicherheit wurde 2009 eingeführt. Nach diesem Gesetz werden die National Highway Traffic Safety Administration, zuständig für die Wahrung der Sicherheit auf den Straßen, Blindenorganisationen und Fahrzeughersteller Mindeststandards für Geräusche von Autos festlegen und prüfen, welche Geräusche zugelassen werden. 

Es soll auch eine Empfehlung ausgesprochen werden, dass ein Geräusch automatisch ausgegeben und von Fahrzeugherstellern und Händlern standardisiert wird. Danach wird die Motorindustrie  diese Regelungen bei ihren neuen Fahrzeugen innerhalb einer festgelegten Zeit umsetzen.  Des Kenny fordert für Irland ähnliche Gesetze.
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VERÖFFENTLICHUNGEN
Die Weltblindenunion Dokumente
 

Die Weltblindenunion hat zwei wichtige Dokumente an den Überwachungsausschuss zur UN-Konvention übermittelt, die sich mit einem offenen Tag zur Diskussion über Artikel 9 (Zugänglichkeit) am 7. Oktober befassen. In einem der Dokumente geht es um den Vorgeschlagenen WIPO-Urheberrechtsvertrag, und in dem anderen um weiter gefasste Themen im Bezug auf Zugänglichkeit. Sie können sie über die folgenden Links einsehen:
http://www.euroblind.org/fichiersGB/WBU_Submission_CRPD_Committee_Article_9.doc
http://www.euroblind.org/fichiersGB/WBU_briefing_UN_Committee_Day_General_Discussio_ October_2010.doc
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SPECIAL - Schilder und Beschilderung für Menschen mit Sehbehinderungen
Erklärung der ANEC über “neue Standards visueller Zugänglichkeit von  Beschilderungen für Sehbehinderte Menschen”

Eine neue Studie der ANEC (Europäische Verbraucherstimme bei Normungsfragen) zeigt, dass die Größe von Piktogrammen, Symbolen, Icons und Text an öffentlichen Standorten wie Flughäfen, U-Bahnstationen und Einkaufszentren mindestens 5 % im Bezug auf die kritische Leseentfernung (CRD) betragen sollte, damit sie von der Mehrheit der Verbraucher gelesen werden können, einschließlich Menschen mit Sehbehinderungen. Optimalerweise, jedoch nicht für Maximalgenauigkeit, sollte der Kontrast bei 75% auf der Schwarz-Weiß-Achse liegen. Aus der neuen Studie, die von der Universität Gent (Belgien) durchgeführt wurde, geht eindeutig hervor, dass die Wechselwirkung zwischen Größe und Kontrast bei Richtlinien der visuellen Zugänglichkeit an öffentlichen Orten bedacht werden muss.

In Europa gibt es derzeit keine Angleichung im Bezug auf Größe, Buchstabenhöhe für Text und Symbole, Vorder- und Hintergrundkontrast, Farbe, Leseentfernung, Lokalisierung, Beleuchtung und Lesbarkeit der Beschilderung an öffentlichen Orten.

Schließlich Richtet man die Aufmerksamkeit bei der Studie auf die besonderen Herausforderungen, die sich durch das Auffinden und die Erkennbarkeit ergeben, da sie für ein unabhängiges Reisen und Mobilität äußerst wichtig sind. Die Erkennbarkeit ist zwar ab 5% CRD aufwärts akzeptabel und erhöht sich oberhalb dieses Schwellenwertes nicht, jedoch wird das Auffinden von Schildern oberhalb von 9% CRD verbessert.

Hintergrund.

In den Ländern der Europäischen Union erhöht sich die Lebenserwartung stetig. Prognosen von Eurostat sagen für die EU einen Anstieg von Menschen über 80 von 4,1% für 2005, auf 6,3% für 2025 und schließlich 11,4% für 2050 voraus. Dies bedeutet eine erhebliche Gleichgewichtsveränderung im Bezug auf die aktive Bevölkerung und den Bevölkerungsanteil im Rentenalter in Europa. Infolgedessen wird sich die Zahl altersbedingter Sehbehinderter ebenfalls erhöhen. Probleme wie makulabedingte Erkrankungen usw. werden immer häufiger. Andererseits werden die Menschen immer mobiler, und bleiben dies auch noch im höheren Alter. Diese ältere Bevölkerung stellt auch immer öfter eine große Kaufkraft dar und wird daher mit größerer Wahrscheinlichkeit mehr verreisen.

Die Struktur unserer geschaffenen Umwelt ist durch die Nutzung von mehr Schildern und Beschilderungsformen an Öffentlichen Standorten leider immer komplexer geworden, was die Information, Hilfestellungen, Identifizierung oder Warnhinweise anbelangt. Dieser Situation sehen sich nun immer mehr ältere Menschen gegenüber, die Probleme damit haben, sich in der Öffentlichkeit zurechtzufinden. Trotz des Bedarfs, sich der Belange Sehbehinderter annehmen zu müssen, gibt es weder einen europäischen Standard, noch eine Richtlinie über die visuelle Zugänglichkeit von Schildern und Beschilderungen.

Daher gab die ANEC eine Studie in Auftrag, die primär eine Übersicht über nationale Standards für Schilder und Beschilderungen zum Ziel hatte, überall dort, wo diese innerhalb der EU-Länder vorhanden waren. Die Daten wurden mit Ergebnissen aus zwei Experimenten abgeglichen, die im Rahmen einer Studie zur Identifizierung und über das Auffinden von Schildern (Lokalisierung) durchgeführt wurden. Empfehlungen zur Größe der Schilder (Wörter, Abkürzungen und Bilder) an öffentlichen Standorten und ein Vorschlag zur Kontrastintensität von Bildelementen/Wörtern/ Abkürzungen (lokaler Kontrast zwischen Schildelementen und unmittelbarer Umgebung) wurden ausgesprochen.

Wichtigste Ergebnisse der Studie.

Ein Überblick hat gezeigt, dass EU-weit große Unterschiede bei der Normung für visuelle Zugänglichkeit bestehen. Der Überblick konzentrierte sich dabei auf Faktoren wie Buchstabenhöhe bei Texten und Symbolen,  Kontrast von Vorder- und Hintergrund, Farben, Leseentfernung, Lokalisierung, Beleuchtung und Lesbarkeit. Bestehende Richtlinien für die Größe von Schildern unterscheiden sich innerhalb der EU sehr stark und gehen von 1,5 bis 6% des CRD, wo die Informationen aus Buchstaben für Menschen mit Sehbehinderungen lesbar sein müssen. Was den Kontrast angeht, so gibt es starke Unstimmigkeiten bei der Art der Berechnung der Kontrastwerte, obwohl es Übereinstimmung darin gibt, dass es einen Maximalkontrast für Schilder an öffentlichen Standorten geben muss.

42 Freiwillige (40 Personen mit Sehbehinderungen und zwei Kontrollteilnehmer) nahmen am Praxisteil der Studie teil. Im ersten Experiment mussten sie Schilder unterschiedlicher Größen und Kontrastintensitäten erkennen, die ihnen an derselben Stelle ihres visuellen Zentrums präsentiert wurden. Im Zweiten Experiment mussten sie nach einem Bestimmten Schild innerhalb einer belebten Umgebung, z.B. einer Bahnhofshalle, Ausschau halten und es Identifizieren. Dabei wurden Antwortgenauigkeit und Zeit gemessen.

Die Ergebnisse im Bezug auf die Größe bei Schildern zeigen deutlich, dass die Text- und Symbolgröße mindestens 5% des CRD betragen sollte. Eine optimale, jedoch keine maximale Genauigkeit konnte beobachtet werden, als die Kontrastintensität einen Wert von etwa 75% auf der Schwarz-Weiß-Achse betrug. Aus dieser Studie, insbesondere aus der Wechselwirkung zwischen Kontrast und Größe wird deutlich, dass diese beiden Faktoren nicht unabhängig voneinander betrachtet werden können, wenn es um neue Richtlinien für visuelle Zugänglichkeit an öffentlichen Standorten geht.

Schlussfolgerungen der ANEC

- Bei einer derzeit geschätzten Zahl von etwa 13 Millionen Menschen mit Sehbehinderungen in Europa, und 125 Millionen weltweit, scheint eine sichere und unabhängige Mobilität für Menschen mit Sehbehinderungen an öffentlichen Standorten ein Grundbedürfnis zu sein.
- Die Textgröße auf Schildern sollte mindestens 5% des CRD für die “Allgemeine” Bevölkerung mit Sehbehinderungen betragen, jedoch spielt auch die Vertrautheit mit Beschilderungen eine Rolle.
- Man muss sich auf zukünftige Richtlinien für die Lokalisierung und Erkennung verständigen, da diese sowohl für das Reisen als auch für Mobilität äußerst wichtig sind. Die Erkennung ist zwar von 5% des CRD an akzeptabel und erhöht sich nicht oberhalb dieses Schwellenwertes, jedoch verbessert sich die Lokalisierung oberhalb von 9 % des CRD.
- Weitere Untersuchungen sollten zur Bedarfsermittlung von Menschen mit Sehbehinderungen durchgeführt werden, wenn man den heterogenen Aspekt bei dieser Gruppe im Hinblick auf Sehschärfe und Einschränkungen des Gesichtsfelds bedenkt.
- Auch spielt der Aufstellungsort von Schildern eine Rolle für bessere Lesbarkeit und sollte ebenfalls bei weiteren Richtlinien bedacht werden, da es oft vorkommt, dass Schilder zu groß sind und zum Himmel oder zu einer Mauer hinzeigen. Die Logik beim Folgen von Schildern entlang einer bestimmten Strecke ist für Sehbehinderte ebenfalls wichtig, weil eine kontinuierliche Beschilderung sehr bei der Orientierung hilft.
- Es sei jedoch angemerkt, dass die Bedürfnisse von Menschen mit anderen Sehbehinderungen, wie Blindheit, auch durch die Nutzung Taktiler Untergrundindikatoren (TWSI) bedacht werden müssen, sowie die Bereitstellung von Informationen über öffentliche Standorte in alternativen Formaten.
- ANEC ist der Auffassung, das die wichtigsten Ergebnisse der Studie als Ausgangspunkt für die Schaffung von Richtlinien dienen sollte, die irgendwann zu einem europäischen Standard für Lesbarkeit von Schildern und Beschilderungen in öffentlichen Gebäuden/öffentliche Standorte, Beispiele zu Good-Practice auf diesem Gebiet werden als Illustration angeführt, werden muss.
Die Studie finden Sie unter:

http://www.anec.eu/anec.asp?rd=77474&ref=07-01.01-01&lang=en
Ansprechpartner bei ANEC:

Prof. Dr. Berry den Brinker- Projektberater

Email: b.denbrinker@fbw.vu.nl
Chiara Giovannini- Sekretariat der ANEC 

Email: anec@anec.eu
Tel: +32 2 743 2470

www.anec.eu
ANEC in Kürze

ANEC ist die europäische Verbraucherstimme bei Normungsfragen, die die Interessen der Verbraucher bei Standardisierung und Zertifizierung vertreten und verteidigen, ebenso bei Politischen und gesetzlichen Angelegenheiten, die sich mit Standardisierung befassen. Unser Ziel ist ein hohes Maß an Verbraucherschutz. Die ANEC wurde 1995 als internationale Non-Profit-Vereinigung belgischen Rechts gegründet. Wir vertreten Verbraucherorganisationen aus den Ländern der Europäischen Union und den Ländern der EFTA. Die Finanzierung von ANEC erfolgt durch die Europäische Kommission und EFTA, und Verbraucherorganisationen der Länder stellen Sachleistungen zur Verfügung. Das Sekretariat der ANEC befindet sich in Brüssel.
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Veranstaltungskalender
EBU-Vorstandssitzungen 

4.-6. Februar 2011





Tirana (Albanien)

Ende Mai oder Anfang Juni 2011


Norwegen
26.-28. August 2011 




Istanbul (Türkei)

Kontakt: Birgitta Blokland

bjb202@hotmail.com
EBU Kommissionen und Lenkungsgruppen

EBU-Konferenzen

11.-14. November 2010


Wien (Österreich)

EBU PROGRESS 2008-2010 Abschlusskonferenz – Ein inklusives Europa: Menschen mit Behinderungen, ein positives menschliches Kapital der heutigen Gesellschaft. Für mehr Informationen, bitte gehen Sie auf die Internetwebsite der Konferenz
http://www.euroblind.org/fichiersGB/vienna2010.html
Kontakt: Romain Ferretti

ebuprojects@euroblind.org
11.-14. November 2010


Wien (Österreich)

EBU-Verbindungskommission  zur EU

Kontakt: Rodolfo Cattani

inter@uiciechi.it
11.-14. November 2010


Wien (Österreich)

EBU-Kommission für den Zugang zu Technologie

Kontakt: Peter Brass 

mail@pbrass.de
17.-18. November 2010 


Lissabon (Portugal)

EBU-Entwicklungskommission 

Kontakt: John Heilbrunn

jh@dkblind.dk
(noch nicht bestätigt)

27.-28. November 2010


Chemnitz(Deutschland) 

EBU-Kommission für  Rehabilitation, Aus- und Weiterbildung und Beschäftigung

Kontakt: Ulrika Norélius 

ulrika.norelius@home.se
2. Dezember 2010



Island

Gruppe für Kinder der EBU 

Kontakt: Inga Dora Gudmundsdottir 

ingadg@hotmail.com
(noch nicht bestätigt)

März2011

EBU-Kommission für Rechte 

Kontakt: Philippe Chazal

presidence@cfpsaa.fr
(Datum und Veranstaltungsort noch nicht bestätigt)
Anfang Juli 2011 




Accra (Ghana) 

EBU-Entwicklungskommission

Zusammen mit einem afrikanischen Forum und Tech Share Afrika 

Kontakt: John Heilbrunn

jh@dkblind.dk
(noch nicht bestätigt)

Anfang Oktober 2011


Fredericia (Dänemark)

9. Generalversammlung der EBU 

Weitere Organisationen

18.-19. November 
2010

London (Großbritannien)

Abschlusskonferenz zum Mediate-Projekt

Ziel des Mediate-Projekts ist eine allgemeine europäische Methodik zur Messung von Barrierefreiheit, damit europäische Städte einschätzen können, inwieweit ihr öffentliches Verkehrsnetz voll inklusiv ist.

Dies führt zur Entwicklung eines Katalogs zur Eigenevaluierung, welcher von politischen Entscheidungsträgern dazu verwendet werden kann festzustellen, wo noch Nachholbedarf besteht, damit in ihrer Stadt das öffentliche Verkehrsnetz barrierefreier wird.
So trägt Mediate zu einem besseren Zugang und mehr Barrierefreiheit für alle bei.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mediate-project.eu
info@mediate-project.eu


24.-25. November 2010


Brüssel (Belgien)

Europäisches Beschäftigungsforum

Die siebte Beschäftigungswoche bietet ein Diskussionsforum zu den Ergebnissen zu «Beschäftigung in Europa", ein Bericht der Europäischen Kommission, GD Beschäftigung, Soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit, und bietet außerdem die Möglichkeit, die dort angesprochenen Themen im Bezug auf politische Maßnahmen durchzugehen. Die Veranstaltung konzentriert sich außerdem auf die Schlüsselfragen der EU für 2010 und 2011:  Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, sowie die Untersuchung EU-weiter Vorzüge freiwilliger Arbeit. 

Weitere Informationen unter www.employmentweek.com/cms.php
oder schreiben Sie an coleen.chesters@summit-events.com
29. Juni-1. Juli 2011

Warschau (Polen)

Dritte internationale Konferenz "Bildung für alle"
Die Konferenz wird von der Universität Warschau organisiert und behandelt drei Themen: Vorbereitung von Lehrern und Organisieren von Unterstützungen für behinderte Schüler im Rahmen einer inklusiven Bildung, Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, IT und Hilfsmittel bei höheren Bildungseinrichtungen. Es wird auch eine Hilfsmittelausstellung im Rahmen dieser Konferenz geben.

Einsendeschluss für Abstracts ist der 31. Dezember 2010 (Bewerbungsformular auf der Website zur Konferenz). 

Weitere Informationen finden Sie unter www.disability.uw.edu.pl/index.php?lang=english
Oder schreiben Sie an disability@uw.edu.pl
27.-30. September 2011

Leipzig (Deutschland)

Weltkongress Braille21: Innovationen in Braille im 21. Jahrhundert

Dieser Kongress wird von der Deutschen Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig in Kooperation mit weiteren Blindenorganisationen veranstaltet.

Braille besteht aus Kombinationen von 6 Punkten, daher hat der Kongress analog auch 6 Themenschwerpunkte: Schulbildung und Lesefähigkeit, Berufsausbildung, Arbeitsplatz und lebenslanges Lernen, Forschung und Entwicklung, Verbesserung des Zugangs zu Informationen, Braille als Bestandteil universellen Designs und die Rolle von Braille für ein unabhängiges Leben.

Weitere Informationen erteilt Jenni Handschack unter info@braille21.net, oder besuchen Sie www.braille21.net/en
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

